
      
 
Merkblatt zu Kunststoff-Karosserieteile  
 
Heckauffahrschutz, Frontverkleidung und Seitenkästen sind nur zugelassen, wenn diese gemäss den 
damaligen Bestimmungen für die Schweiz erlaubt, vorgeschrieben oder homologiert wurden.  
Nachfolgend die Angaben für den SHK-Cup, bzw. unseren Historic Karting Bereich 1956 – 1999.  
 

 

 
Bis 1985, Schweizer Kartsport Jahrbuch: Jegliches Karosserieelement ist verboten. 

 



 
Ab 1986, Schweizer Kartsport Jahrbuch: Kat. A, B, A-145, H, Int. Junior: 
Die Verwendung von registrierten Teilverschalungen ist zwingend notwendig (ohne Frontspoiler). 

 

Im Hobbybereich: Von 1986 bis Anfang der 90er Jahre wurde gemischt gefahren (mit und ohne 
Teilverschalungen). 
 
 
 
Ab 1994, Schweizer Kartsport Jahrbuch: Kat. A, B, A-150, Sport, Senior, Junior, Mini: 
Die Teilverschalung ist konstruiert aus zwei Seitenschalen (Caissons), einem Frontschild und einem 
Frontspoiler. 

 

 
Zusammenfassung: 
 
Bis und mit 1985 kein Plastik! 
Ab 1986 bis 1993 sind seitliche Verschalungen möglich. Frontschild je nach Jahrgang. Kein Frontspoiler. 
Bei diesen Jahrgängen ist es erlaubt, das Plastik abzuschrauben und durch Abweiser zu ersetzen. In dieser 
Periode wurde gemischt gefahren. 
Ab 1994: Nur noch mit Plastik seitlich, Frontschild und Frontspoiler. 
Ab Mitte der 90er Jahre wurde definitiv nur noch mit Plastik gefahren! Das Abschrauben der Plastikteile 
macht keinen Sinn und entspricht nicht dem damaligen Zeitgeist. 
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